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Aufgaben Qualitätsentwicklungsleitung (QEL) 
1. Zusammensetzung der Qualitätsentwicklungsleitung 
Die Q-Leitung besteht aus folgenden Personen: 

 Lehrperson aus der Abteilung Technik 
 Lehrperson aus der Abteilung Wirtschaft 
 Delegierte/r der Schulleitung (Abteilungsleitung oder Rektor) 

Die QEL stellt die Sitzungseinladungen und Protokolle dem Konventsvorstand zur Information zu. 

2. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der Qualitätsentwicklungsleitung 
Die Qualitätsentwicklungsleitung 

 ist verantwortlich für die Umsetzung einer systematischen Qualitätsentwicklung 
 ist verantwortlich für die Pflege der Feedbackkultur (Überprüfung, Umsetzung, Wirkung) 
 berät und unterstützt die Schulleitung in Fragen der Qualitätsentwicklung. 
 organisiert, koordiniert und kontrolliert die Umsetzung der QE-Prozesse und QE-Instrumente 
 informiert die Lehrerschaft in regelmässigen Abständen 
 macht in Absprache mit der Schulleitung die QE-Jahresplanung und eine 6-Jahresplanung. Sie stellt 

diese dem Konvent vor 
 begleitet und kontrolliert* die Umsetzung der Jahresziele (*Schulleitungsmitglied) 
 leitet die Q-Sitzungen 
 führt interne Weiterbildungsveranstaltungen durch oder organisiert entsprechende SCHILF -

Veranstaltungen 
 ist verantwortlich für die periodische Durchführung von thematischen Schulevaluationen (mind. zweimal 

innerhalb von 6 Jahren) 
 erstellt die Berichte zu thematischen Schulevaluationen zuhanden der Schulkommission und des MBA 

und erstellt den Jahresbericht für den Kanton 
 bereitet die externe Evaluation vor (alle 6 Jahre) 
 ist verantwortlich für die Q-Dokumentation im Bereich pädagogische Qualitätsentwicklung 
 nimmt am Q-Erfahrungsaustausch des MBA teil und vertritt die Schule an Qualitätsveranstaltungen und 

Kongressen 
 stellt das Q-Knowhow in der Schule sicher 
 bildet sich in regelmässigen Abständen im Bereich der Qualitätssicherung weiter 
 legt jährlich Rechenschaft gegenüber Kanton, Schulleitung und Schulkommission ab 

Die QEL untersteht der Schweigepflicht. 

Ressourcen 
Die Schulleitung regelt die Entlastung der QEL in einem Reglement. Die Entlastungen werden an konkrete 
Aufgaben gebunden. 
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